






eventuelle Standorte im Kanton Luzern
im Kanton Luzern sind zur Zeit keine Windenergieanlagen projektiert.
Im Gemeindegebiet von Hitzkirch sind maximal 1-2 Anlagen möglich.

gesicherte Standorte im Kanton Aargau
Diese Standorte sollen nun im 1. Schritt gebaut werden.

Windpark / Windenergie Lindenberg Aargau - Luzern
Bild 19, Regionaler Entwicklungsplan 2013 - Situation angepasst 2.2.2023
durch IG gegen Windpark Lindenberg - Hitzkirch
gemäss Aussagen von Herrn Louis Lutz, c/o AEW Energie AG

Heute sind in diesen 3 Gebieten noch maximal 3-4 Windenergieanlagen möglich.
Dies in Folge von Auflagen und Ausschlussgebieten durch die Bundesämter
für Kommunikation, Meteorologie.

auf der Müswanger Allmend - Gemeinde Hitzkirch (Kanton Luzern)
Diese Standorte wurden bereits 2013 durch die Projektgruppe gehandelt.

LU AG

sind gemäss regionalem Konzept 3 Gebiete bezeichnet in welchen pro 
Gebiet mindestens drei Windenergieanlagen  vorgesehen sind.
Alle Windenergieanlagen sollen so erstellt werden, dass ein einheitliches Bild 
besteht. Der genaue Anlagetyp wir in der Projektierungsphase im Zusam-
menhang mit dem Nutzungsplanungsverfahren festgelegt. Der gesamte 
Perimeter lässt in den 3 Gebieten die Platzierung von bis zu 11 Anlagen zu.

Es klingt gerade zu absurd, nach dem heutigen Kenntnisstand auf dem 
Lindenberg Windkraftanlagen zu erstellen, welche mindestens das halbe Jahr 
hindurch still stehen. Sie verschandeln nur unsere schöne Landschaft, 
gefährden unser Trinkwasser und sind eine Zumutung für die Bevölkerung.
Ein einheitliches Bild gemäss den Vorgaben des REP ist nicht mehr möglich.

Die Windmessungen im Horben mit dem 90 Meter hohen Mast waren nicht viel 
versprechend. Nun stützt man sich auf ein "Windgutachten", dass in 150 
Metern Höhe eine Windgeschwindigkeit von 5,5 m/s verspricht.
Fazit - die Investoren sprechen heute von Nabenhöhen auf 150 Meter Höhe 
und Rotoren von 158 Metern Durchmesser, also 229 Meter hohe Anlagen.
Als Vergleich: Der Beromünster-Sendeturm ist 117 Meter hoch.

Aus der neuen Karte «Konzept Windenergie – Grundlagenkarte des Bundes 
betreffend der hauptsächlichen Windpotentialgebiete» ist klar ersichtlich, 
dass der Lindenberg über kein solches Potential verfügt.
Dies hat auch die IDEE Seetal als regionaler Entwicklungsträger am 17.3.2017
in einem Schreiben an das Amt für Raum und Wirtschaft (rawi) mitgeteilt.
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Höhenbeschränkung
max. 200 Meter

eventueller Standort mit Höhenbeschränkung auf 200 Meter



Der Kanton Luzern führte vom 29.11.2022 bis 27.1.2023 eine Vernehmlassung für die Richtplanrevision - Thema Windenergie durch.

Gemäss Luzernerzeitung vom 26. November 2016 (Teil Kanton Luzern) sind aktuell bis zu 10 Windkraftanlagen geplant.
Der regionale Entwicklungsplan mit den vorgesehenen Standorten für die Windkraftanlagen  wurde am 29. Oktober 2013 vom Regierungsrat 
des Kantons Luzern mit der Ergänzung von Bild 19 "Windenergie" verabschiedet.
Wie wir festgestellt haben sind im neu definierten Windenergiegebiet 1 (Richtplanperimeter) auf dem Gemeindegebiet Hitzkirch in Folge der 
bestehenden Ausschlussgebiete höchstens noch 1 bis 2 Windenergieanlagen möglich.
Den möglichen Bereich haben wir in der Karte in gelber Farbe eingezeichnet.

Windpark Perimeter

WEA 1

WEA 2

WEA 3

WEA
im Hölzli

Windgebiet 1 Lindenberg Kanton Luzern

Im Gemeindegebiet
Hitzkirch steht nur
noch diese Fläche für
maximal 2 Windräder
zur Verfügung

Kanton
Aargau

Kanton
Luzern

Weiter haben wir festgestellt, das die Windenergieanlage, WEA im Hölzli, in den Plänen des Kantons Luzern eingetragen ist, für welche über-
haupt noch kein Projekt bei der Gemeinde Hitzkirch angemeldet oder eingetragen ist.
Mit diesem Eintrag soll ein Präjudiz geschaffen werden, bevor die Realisierbarkeit abgeklärt wurde wurde.

Die in der Vernehmlassung des Kantons dargelegten Planunterlagen bezeugen die unprofessionelle Abklärung durch "Schreibtischtäter", 
Planer, Politiker und Behörden. Diverse Ausschlussgebiete und Gründe dafür wurden überhaupt nicht erwähnt.
Ebenso ist unverständlich, wie der nördliche Teil des Perimeters , oberhalb der gelben Zone, in einem Ausschlussgebiet festgesetzt wurde.



Abstände von 300 Meter zu bewohnten Gebäuden sind Industriegiganten einer Höhe von 229 Meter eine Zumutung für Mensch und Tier.

50dB

Bei der näheren Betrachtung der gelben Zone stellt man fest, dass sich diese beiden in der Hauptwindrichtung eingezeichneten Windränder 
gegenseitig beeinflussen würden. Das Linke der Beiden  kann nicht in Richtung Norden verschoben werden,  da bereits jetzt der Schallpegel 
mit 40 dB bis an die Grenze der ersten Häuser von Müswangen reicht. Würde man das Rechte um nur 150 Meter nach Norden verschieben, 
wäre 1/3 des Ortsteils von Müswangen in der 40 dB Zone.



Zudem würden beide Anlagen im Bereich der inventarisierten INR-Objekte "hä4" und "mü5" (risseiszeitliche Schmelzwasserrinnen) stehen. Der 
Bundesrat hat im Oktober 2022 beschlossen, dass Zuströmgebiete als Schutzzonen ausgewiesen werden müssen.  Die Kantone haben jetzt 
bis 2034 Zeit ihre Verordnungen dem entsprechend anzupassen.

Fazit - im gelb eingezeichneten Bereich ist maximal ein Windrad möglich.

Wir nehmen an, dass jetzt auch bei den Verantwortlichen des Kantons Luzern, dem RAWI, LAWA, Kantonsräten und Regierungsräten der 
"Groschen" fällt. Auf dem Gemeindegebiet von Hitzkirch ist kein Windpark möglich ! 

Es wird ja immer wieder gesagt, die Realisierung von Windparks sei nur möglich, wenn die örtlich ansässige Bevölkerung rechtzeitig in den 
Entscheidungsprozess einbezogen wird, dies ist aber in Hitzkirch nicht geschehen.

Für die Information der Bevölkerung von Hitzkirch wäre eigentlich das Mitglied der Steuergruppe (Gremium Investoren - Gemeinden - Kanton) 
der Gemeinde Hitzkirch zuständig gewesen.

Unsere Interessengemeinschaft hat sich 2018 als Mitglied der Begleitgruppe der Investoren angemeldet. Damit wir als Gegner über die exakten 
Informationen verfügen. Dabei haben wir festgestellt, dass von vielen eingeladenen Referenten alles schöngeredet wurde. Unsere kritischen 
Fragen und die Antworten sind in den Protokollen der Investoren festgehalten.
Lieder sind diese Protokolle nicht juristisch verwendbar, da nie darüber  abgestimmt wurde.

Wir haben während diesen 5  Jahren in der Begleitgruppe festgestellt, welche Probleme für die Gemeinde und die Bevölkerung auf uns zu 
kommen, wenn wir mit diesem ideologischen Unsinn unsere Natur und das Naherholungsgebiet Lindenberg zerstören. Überall wird von 
Biodiversität gesprochen, aber niemand nimmt dies ernst, Mensch und Tier, unser Trinkwasser, Natur und Fauna sind gefährdet.

Dass es aber in diesen Ortsteilen (Müswangen, Hämikon, Hämikon Berg, Sulz) rund 700 betroffene Einwohner gibt, stört leider im Tal die 
wenigsten.
Die Gesamtbevölkerung Hitzkirch beträgt ca. 5400 Einwohner.

Was sind unsere Anliegen:
- Schutz unseres Trinkwassers / Grundwassers (Lebensmittel Nr. 1) auf dem Lindenberg

Grundsätzlich sollten Windkraftanlagen über dem Grundwasser- und Quellgebiet
auf Höhenzügen untersagt sein.

- Erhaltung unseres Landschaftsbilds Lindenberg
- Schutz vor Lärm und Infraschall durch die Windkraftanlagen
- Schutz der gefährdeten Vogelarten (Störche, Rot Milan, Feldlerchen)





Das Windrad der Windenergie Lindenberg AG, im Hölzli, Müswangen ist aus dem  Übersichtsplan im vom Kanton Luzern vorgeschlagenen 
Windenergiegebiet 1 zu eliminieren.

Laut Gemeinde Hitzkirch besteht noch kein Projekt. Es bestehen dafür auch keine KEV-/EVS Zusagen oder ein Eintrag auf der Warteliste bei 
Pronova.

Mit der Windpark Lindenberg AG auf der Aargauerseite ist lediglich ein möglicher Standort abgesprochen, der den Windertrag der WEA 2 im 
Grod auf der Aargauer Seite nicht schmälert.

W E A
im Hölzli

Ein Windrad der Windenergie Lindenberg AG kann am heute vorgesehenen Standort "im Hölzli" Weienbrunnen Koordinate: 
2665.856 / 1231.333 sicher nicht realisiert werden. Dieser Standort befindet sich im Abstand von 150 Meter zu einer im GIS 
eingetragenen provisorischen Grundwasserschutzzone. (Beilage).
Dazu würde diese Anlage exakt über dem inventarisierten INR Objekt "mü4" stehen.
Die eiszeitlichen Schmelzwasserrinnen INR mü4 und mü5 liefern grosse Mengen Wasser in die Gebiete Müswanger Allmend 
und in den Bereich Steiacher mit Quellfassungen.

Leider wird viel von diesem Wasser im Bereich der Allmend drainiert und über Entwässerungsgräben in den Dorfbach 
geleitet.

Dieses Wasser sollte eigentlich durch die Böden in den effektiven Grundwasserbereich durchfiltern.



Der Bundesrat hat ja im Oktober 2022 beschlossen, dass auch die Zuströmgebiete des Grundwassers geschützt werden müssen. Dazu haben 
die Kantone bis 2034 Zeit, dies durchzusetzen. Es ist grobfahrlässig, wenn in solchen Gebieten wie im Hölzli Windenergieanlagen erstellt 
werden sollen.

In dieser inventarisierten INR-Zone "mü4" (risseiszeitliche Schmelzwasserrinne) liegt kiesig-sandiges Moränenmaterial aus der vorletzten 
Eiszeit. Das zuströmende Wasser steht auch in der von diesem Standort  150 Meter entfernten provisorischen Grundwasserschutzzone auf 
ungefähr 3.5 bis 4 Meter Tiefe an.
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hier gehört kein
Windrad hin !
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